
 

 

Info an die Lohnbuchhaltung: Hinweis zu Meldestellen ab 01.07.2024 
 

Sehr geehrte BauSU Lohn-Anwender, 

 

heute kam eine Erinnerungs-E-Mail von der ITSG zum Thema Meldestelle und den 

Hinweisen BW02H50 und BW03H50 als Antwort auf abgegebene Beitragsnachweise.  

 

Gemeint ist hier der Hinweis auf die Prüfung der Meldestellenkennung im Zertifikat, 

wenn Sie mit Ihrem Zertifikat für weitere Betriebsnummern 

Beitragsnachweise/Meldungen abgeben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das 

Thema  im Jahreswechsel (Seite 32): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wenn Sie mit Ihrem Zertifikat eine Meldestelle sind, dann können Sie die Kennung 

wie folgt prüfen: 

 

Der Link ( https://www.itsg-trust.de/all/antrag_ikbn.php ) führt Sie zu folgender Seite: 

 
 

Gibt man dort seine Betriebsnummer ein und beträtigt die Schaltfläche „Antrag 

suchen“: 

 
 

Hier können Sie dann sehen, dass Ihre Betriebsnummer als Meldestelle registriert ist. 

Sollte dort „Nein“ stehen und Sie benötigen eine Registrieung, dann können Sie 

folgendes Dokument ausfüllen und versenden: 

 

https://www.gkv-

datenaustausch.de/media/dokumente/standards_und_normen/technische_spezifikati

onen/Anlage_16_Anlage_1_Eigenerklaerung.pdf 

 

 

Ihr BauSU-Team 
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